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Amtlich er Teil.
A. Bekanntmachungen des Landrats

Namslau, den 20. Oktober 1908.
Die Gemeindevorfteher des Kreises veranlaffe ichs, innerhalb· b eftimmt 3 Tagen

ans Grund der Gemeinderechnungen festzuftellen und anzuzetgen, wieviel dIe Nettoausgaben für
Armen: und Wegezwecke in den Jahren l905, 1906 und 1907 betragen haben.

Die Naturalleistungen find in Geld umzurechnem Für die Hand: und Spanndienste ist
der ortsübliche Tagelohn bezw. der Wert der Bereitstellung des .Gespanns anzurechnen; es darf
jedoch der für die Rentenberechttung festgesetzte ortsüblcche Tagelohw sowie für die Spanndienste
ein Satz von 3 M. pro Pferd und Tag und von 2 M. pro Ochse und Tag zufätzlich des Tage-
lohns für den Führer des Gefpanns nicht überschritten werden.

� Der ortsübliche Tagelohn beträgt:
a. für männliche Personen über 16 Jahren 1,1 ! M.,
b. � � » unter » » 0,70
c. �. weibliche » über »
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. � � � unter » » ,. » .
Ueber die Anzahl der geleisteten Hand- und Spanudienfte geben die Hand: uub Spann-

dienstregister der Gemeinden Auskunft.
Ferner ist anzugeben, wieviel die Staatseinkotnmenfteuer  excl. fingierte Sätze! nnd die

ftaatlich veranlagten Realfteuern  Grnnd-, Gebäude- und»·Gewerbesteuer! in den drei genannten
Jahren betragen haben.

Bei den geforderten Feststellungen ist die größte Sorgfalt anzuwenden.
Die Berichtsfrist ist pünktlich inne zu halten, widrigensalls die Abholung durch kosten-

pflichtigen Boten erfolgen müßte. Die Sache ist ganz besonders eilig.
M 706] Breslam den 27. Juni 1908.

Normalschranbengewinde für Spritzenschläncha
Jn Ausführung des § 1 Absatz 3a. der Polizeiverordnung, betreffend die Regelung des

Feuerlöfchwesens in der Provinz Schlesien vom 4. September 1906, wird unter Aufhebung der
Allgemeinen Verfügung vom 12. Mai 1866, betreffend Einführung eines Normal-Schrauben-Ge-
windes der Spritzensehläucha folgendes bestimmt:

Jede Feuerfpritztz deren Drnckschläuche eine andere Verbindung als die Kuppelung des
Systems Storz haben, muß mit 2 Ueberfetzungsstücken der vorhandenen Schlauchverbindung zu
zu der Schlanchkuppelung des Systems Storz nach den Modellen 1886 oder 1901 versehen fein.
Wo die vorhandene Schlauchverbindung aus ungleichen Teilen besteht, müssen die beiden Ueber-
fetzungsstücke je zu einem der Verbindungsteile passen.-

pp. Der Ober-Präsident der Provinz Schlesien Jn Vertretung: gez. Michaelis
· Namslau, den 20. Oktober 1908.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht.
Jch bemerke hierzu: -
»Die Storz-Kuppelung besteht aus zwei gleichen Hälften; die Kuppelung Modell 1886

paßt auch zu der von Modell» 1901. Die Storz-Kuppelung Modell 1901 steht unter Patentfchutz
rund kann nur von der Firma Zulauf & Cie. in Höchst a. M. hergestellt werden.

Die Storzdiuppelung Modell 1886, die u. a. bei der städtischen Feuerwehr zu Breslau
als einzige Schlauchverbindung eingeführt ist und sich dort ebenfalls gut bewährt hat, ist patent-
frei und kann daher auch von anderen Fabrikanten hergestellt werden.
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Die Firma Zulauf & Cie. hat dem Herrn Oberpräsidenten gegenüber offeriert:
Gtow�uppelungen für 45��48 mm Schlauch nach Modell 1886 für 8,40 Mark, Kuppelungen

nach Modell 1901 für 9 Mark, Uebersetzungsstücke mit beliebigem Gewinde für 6 Mark netto Fabrik.
Um den mit der Einführung einer NormabKuppelung erstrebten Zweck, ein Zusammen-

arbeiten aller bei einem Feuer eintrefsenden Spritzen zu ermöglichen, zu erreichen, ist es erforder-
lich, nicht nur, daß die Spritzen mit der Normalkuppelung oder wenigstens mit den Uebersetzungss
stücken zu der Normalkuppelung versehen sind, sondern, daß die Kuppelung bezw. die Uebersetzungs-
stücke auch tatsächlich sämtlich zu einander passen. i

Wie dem Herrn Oberpräsidenten von dem Vorsitzenden des Provinzialverbandes der
Feuerwehren Schlesiens mitgeteilt ist, werden von allen Fabriken Kuppelungen mit fester und
mit loser Verbindung hergestellt

Diejenigen mit loser Verbindung follen zwar besser, aber auch um ca. 2,50 Mark teurer
fein, als die mit fester Verbindung. Gegen die Verwendung der testeten find indes keine Be-
denken zu erheben. Bis zum 1. Januar 1909 ift mir von den stiidtischen Polizeiverwaltungcn
sowie den Herren Amtsvorstehern des Kreises über das Veranlaßte zu berichten.

Eine Storz-Schlauchkuppelung, Modell 1901, der NietallwarewFabrik von Zulauf ärCir.
in Höchst am Main liegt in meinem Amtslokale zur Ansicht aus.

M 707] Breslau, den 25. September 1908.
Bekanntmachuuxk

Der § 7 der Ausführungsanweisung zu der unter dem 22. Juli d. Js. erlassenen Poli-
zeiverordnung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen  Fahrstühlen!, ist wie
folgt abgeändert und ergänzt worden.

»Als »feuersichere« Türen gelten zurzeit Türen aus doppelten, mindestens 1 mm starken
Eisenblechplatten mit Asbefteinlage  beispielsweise nach den Shstemen von Berner, von König,
Stücken und von Schwarze! die selbsttätig zufallen in 5 cm breite Falze aus unverbrennlichem Bau-
stoffe schlagen und dicht schließen, oder, unbeschadet der anderen Forderungen, Türen aus 25 mm
starken, gespundeten Holzbrettern mit allseitiger Bekleidung von 1 mm starkem Eisenblech, die
mittels durchgehender Nieten oder Nägel befestigt ist.

Jn Warenhäusern und solchen Geschäftshäuserm in welchen größere Mengen brennbarer
Stoffe feilgehalien werden, können zwar für vorhandene Fahrsiühle die letztbeschriebenen als
,,feuerficher« angesehen werden, jedoch muß in neuen Warenhäusern usw. und für neue Fahr-
stuhlanlagen in bestehenden Warenhäusern usw. an der Forderung eiserner Türen mit
Asbesteinlage in Uebereinsiimmung mit den für solche Warenhäuser usw. gültigen »Sonderanfor-
derungen« festgehalten werden.

Schranken und Türen dürfen, namentlich bei freistehenden Aufzügen, nicht so beschaffen
oder eingehängt sein, daß sie von überragenden Teilen der Ladung ausgehoben werden können«

Der Oberpriisidettt der Provinz Schlefien. Jm Auftrage: gez. Schimmelpfennig
Breslau, den 3. Oktober 1908.

Die Polizeiverordnung, betreffend die  Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen vom
22. Juli 1908 nebst Ausführungsanweisung, ist in Stück 32 des Amtsblatts für 1908 veröffentlicht.

Der Regierungs-Präsident. J. V. gez. Angerer.
  Namslau, den 1.6. Oktober 1908.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur Kenntnis der Ortspolizeibehörden
mit dem Ersuchen um weitere Bekanntgabe.

Die Ausführungsanweisung zur Polizeiverordnung für die Provinz Schlefien vom 22.
Juli 1908 betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Aufzügen  Fahrstühlen!, ist in Nr. 35
des Kreisblattes für 1908 veröffentlicht.
M 7081 Namslau, den 21. Oktober 1908.

Jnfolge Ausbruchs der Rotlaufseuche unter den Schweinebeständem
I. des Gutsbesitzers Johann Schade in Glausche,
2. � Molkereizüchters Kroen in Lorzendorf

sind auf Anordnung der zuständigen Ortspolizeibehörden die Gehöfte der vorbezeichneten Per-
sonen gesperrt.

Zuwiderhandlungen gegen diese Sperrmaßregeln werden nach den §§ 66 und 67 des
Reichsviehseuchengesetzes mit Geldstrafe bis 150 M. oder mit Haft bestraft, sofern nicht nach den
bestehenden Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

II. Erlofchen ist die Rotlaufsenche unter den Schweinebeständem
1. des Stellenbesitzers Johann Kaschig in Wilkau,
2. � Gemeindevorstehers Trautmann in Obischau

Die Gehöstssperren find durch die zuständigen Ortspolizeibehörden aufgehoben worden.
Der Landrat. von warm.

·
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Namslau. den 20. Oktober 1908.
Betrifft Einkommensteuer«Veranlagung für das Steuerjahr 1909.

I. Die Magisträte, Gutss und Gemeindevorstände des Kreises ersuche bezw. veranlasse ich hier-

III.
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mit, nach Abschluß der in meiner Kreisblattverfügung v. 6. b. Mir. -� Stück 41 Nr. 675
-� angeordneten Veranlagungsarbeiten sofort mit der Aufstellung der Staatssteuerliste und
der Staatsfteuerrolle zu beginnen, wobei meine Kreisblattverfügung vom 19. Oktober 1906 �-�
Stück 43 Nr. 655 �- zu beachten und genau nach der von den Ortsbehörden im Vorjahre
mit den ListensFormularen aus der hiesigen Kreisblattdrnckerei bezogenen ,,Anleituiig«, von
der übrigens noch einzelne Exemplare daselbst käuflich zu haben sind, zu verfahren ist.

Bezüglich der Ausfüllung der einzelnen Spalten der Staatssieuerliste mache ich da-
s rauf aufmerksam, daß nicht, wie in der vorerwähnten Anleitung gesagt ist, die Spalte 3

zu a bis c mit den Spalten 4 bis 6, sondern die Spalte 3 zu a bis d mit den Spalten
5 und 6 des Personenverzeichnisses übereinstimmen muß.

Zur Erleichterung der Vorarbeiten werden die Staatssteuerlisten für das laufende
Steuerjahr den Ortsbehörden mit dem heutigen Kreisblatt übersandt. Jch mache hierbei aber
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß dieselben nur zur Benutzung als Unterlage für die be-
vorstehende Veranlagung, nicht etwa zu einer bloßen Abschriftnahme dienen sollen, daß also
die Einkommens- und Vermögensverhitltnisse der einzelnen Steuerpflichtigen auf das sorgsiiltigfte
neu zu ermitteln sind.

Wegen Einholung von Auskünften der Arbeitgeber über das Einkommen der Arbeiter
und Angestellten, verweise ich auf meine Kreisblattbekanntmachung vom 19. v. Mts. �-
Stück 39 Nr. 612 -� unb auf die Kreisblattverfiigutkg vom 6. d. Mts. �- Stück 41 Nr. 675. �-

Jch erwarte von den Ortsbehördem daß die neuen Listen an der Hand der obener-
wähnten Anleitung und meiner Kreisblattverfügungen mit peinlichster Sorgfalt angefertigt
werden, widrigenfalls sie zu gewärtigen haben, daß ich die unvollftändig en oder nicht ordnungs-
mäßig ausgestellten Listen unnachsichtlich zur Vervollständigung bezw. Berichtigung oder Um- «
schreibung zurückgebe _

Jch empfehle dringend, in Zweifelssällen rechtzeitig die nötigen Aufkliirungen in
meinem Bureau einzuholen, damit unnötiges Schreibwerk vermieden wird.

. Spätestens bis zum 10. November ist das gesamte Veranlagungsmaterial, bestehend in
a! Personenverzeichnisse verbunden mit den Gemeindesteuerlisten für 1908 und 1909,
b! Staatssteuerlisten für 1908 und 1909,
c! Staatssteuerrolle ,, 1909, i
d! Schuldenverzeichnis für 1909,
e! Sammlung der Auskünfte über Kapitalien und Schuldeii2e.,
f! � � � � Einkommen von Angestellten 2e.,
g! Verzeichnis Muster VII.  Forensenverzeichnis!

 die Sammlungen 2c. zu d, e und f in der Reihenfolge des Perfonenverzeichnisses geheftet!
an die Herren Vorsitzenden der BoreinfchittzungsKonimissionen abzugeben.

Pünktliche Innebaltung der Frist wird bestimmt erwartet, damit die Herren Vorsitzenden
der Voreinschiitzungs-Konnnissionen sich über die Anberanmung des Termins für die Vorein-
schiitzung rechtzeitig schlüssig machen können. �

Gefuche um Fristverlängerung können nicht berücksichtigt werden.
Der Plan der Voreinschätzungs-Kommissionen und -Vezirke ist in Nr. 42 des Kreis-

blattes für 1906 aus Seite 594 bis 601 abgedruckt.
An die Herren Vorsitzenden der VoreinschätzungOKommissionen selbst ergeht noch be-

sondere Verfügung.
Sämtliche Formulare zu den neuaufzustelleuden Listen sind in der Qpitzsschen Kreis-

blattdruckerei hier-selbst vorrätig.
Gemäß Artikel 42 Il Ziffer 11 der Ausführung-Anweisung vom 25. Juli 1906 erfuche
bezw. veranlasse ich die Magistrüty Guts- und Gemeindevorstände des Kreises, mir bestimmt
bis zum 15. November d. IS. ein Verzeichnis. derjenigen Steuerpflichtigen einzureichen, die
für das Steuerjahr 1908 mit einem Einkommen bis zu 3000 Mark veranlagt sind, deren
Aufforderung zur Abgabe einer Steuetkliirung für das Jahr 1908 aber erforderlich erscheint,
sei es, weil ihre Einkommensverhältnisse unbekannt sind, sei es, weil ihnen dortseits ein
steucrpflichtiges Einkommen von mehr als 3000 Mark beigemesseu wird. Die Vorschläge sind
zu begründen. Eventl ist Fehlanzeige zu erstatten. ·

Namslau, den 17. Oktober 1908.
Zur Rundverfügung vom 3. April 1908.

J.-Nk. 1. ABBES.
Ausgenommen: der Auszügier Hermann Breßier ans Wiltam
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i« 7111 Namen-u, ben 17. Oktober 1908.
Der Magiftrat zu Reiththah sowie die Guts: unb Gemeindevorsteber des Kreises werden

ersucht bezw. aufgefordert, die für im! III. Vierteljahr 1908 fälligen Krankenverficherungdbeis
trage bestimmt bis zum 7. November er. an die KreissKommuualkafse hierfelbst abzuführeru
C6 Buben zu zahlen: .

g Name des Bezirks« BMWIIZ Name des Bezirks Bett«
Z? -   «« I e· Z? .4 M.
1. Reichtbal Stadt 242 10 35. Lorzendorf Gut 101i99
2. Actnaot Gem. 19 70 36. DeutfclpMarchwib Gem. 35728

d. Bachwitz » 5 2o 37. Groß� ,, Gut 26�8t
4. Bankwih Gut 27 93 38. » ,, Gent. 4�29
5- » Gem. 5 91 39. Wind.- » Gut 10740
6o  «    » « GcllL 17 88

i 7. Brzezinke Gut 7 80 41. Minkowskh Gut 18 20
s« Buchelsbotf » 27 63 42. � Gern· 1 06
9. Grospsutfchkau . » l4 69 43. Nassadel Gut 5 20

10. ntfchlau Gem. 13 97 .44. � Gem.   503
11. « amcner Gut 27 46 45. Noldau Gut 13 --
19� II «    460 «
13. Dörnberg » 4 29 47. Obifchau » » xssg
14. Drofchkau i Gut 10 40 48. Paulsdorf Gut 380
15. _ » » · Gem. 429 49. Polkowitz Gern. 1|69
16. Dztedzttz » 2 60 Ho. Proschau » » 19 80
17. Ecketsdorf Gut 2 60 51. Schadegur » l5s27
18. » Gem. 10 18 52. Schmograu Gut 18 20
V. Eisdoef » 2 01 53. » Gem. 34&#39;60
20. gllguth » 1 Si; 54. Schwirä ,, 281521. iesdorf » 2 o 53. York in » 9,09
Zu. Glaufche Gut 15 6o 56. nnnetwin Gut 7 80
23. » Gem. 127 64 57. »« Gem. 1 69
De. Gkumbschütz Gut 39 �- 58. ärmlichen Gut 6«08
25. Gülchen Gem. 10 94 59. � Gem. 2|60
26. Herzberg ,, 12 15 60. Städte! ,, 12383
27. Hönigern Gut 8 63 61. Sterzendorf Gut 1050
28. � Gem 4 29 62. � Gem. 37I10
29. Jakobsdorf » 1 69 63. Strehlitz l » 23 96
30. Kaulwitz Gut 31 75 64. ,, III ,, 1 70
31. � Gem. 11 23 65. Wallendorf Gut 17 60
32. Kreuzendorf » 4 29 66. » Gem. 151 86
33. Krickau ,, 1 69 67. Witten » l2 87
34. Lankau » 82 93 i l
M 713i Na m s i au, den 15. Oktober 1908.

Erhaltung der trigonometrischeu Marksteine.
Die seit einigen Jahren von der trigonometrifchen Abteilung der Königlichen Landes·

aufnahme ausgeführte Prüfung von trigonometrischen Punkten hat ergeben, daß die Marksteine
zum Teil ganz Verschwunden, zum Teil aus dem Acker herausgenommen und am Wall oder im
Graben niedergelegt, zum Teil an Ort und Stelle liegend, vergraben find» Die Besitzer sind fast
ausnahmslos im Unklaren über den Zweck und Wert der trigonometrischen Marksteine. Sie be-
ackern die Marksteinschutzflächen in dem Glauben, daß ihnen zwar der Boden nicht gehöre, ihnen
aber die Nutznießung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig. Die Marksteiuschutzflijchyd. i. die kretsformige Bodeuflache von 2 qm um den Markstein, darf naht vom Pfluge berührt
werden. Vergl. § der Anweisung vom 20. Juli 1878, betreffend die Errichtung und Erhaltung
der Ziklfcotztonfsetrljischeu Lilåaftfzeiineös Zuwiderhandlungen werden nach § 370, 1 des R.-Str.-G.-B.
mit e tra e is zu . citat.

Durch das Umpflügen und Eggen der Marksteinfchutzslächen entstehen die vielen Verrüks
kungen und Beschädigungen der Marksteine; mit der geringsten Verschiebung ist aber der Punkt
zerstört und kann nur unter Aufwendung von erheblichen Kosten von Technikern der Landesaust
uahme wiederhergestellt werden. Die Zerstörung von trigonometrischen Punkten der Preußisclzen
Lanbertriangulativn füllt unter § 304 des R.-Str.-G.-B. Gegenstand der Wissenschaft! und werd
mit Geldstrafe bis 900 M. oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Es wird »deshalb wiederholt darauf hingewiesen, daß die 2 qm betragende Markstein-
schutzfläche dem Fiskug gehört und von der Bewirtschaftung auszuschließen ist, und daß der Mark«
stein weder beschädigt noch verrückt werden darf.

Wiederholt ist es vorgekommen, daß Befchädigungen an Marksteinen von Kindern ver«
 wegen: sinds Dikeid könnt; verhiitet werden, »wenn die Lehrer die Kinder auf die Bedeutung
o er te ne au mer am ma en.

Die Ortdbehörden ersuche ich, diese Bekanntmachung wiederholt zur allgemeinen Kenntnis
zu bringen und besonders auf die strengen Straibestimrnungen aufmerksam zu machen.
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Namslam den 20. October 1908.
eisnng

Reichthal entlassenen Personen.
L it; Freistrautenhaus Vtauislaix

der im Monat September 1908 aus dem Kreistraniinhanse Stammt: und dein Kriiuieiibause

...· ·-.-·�- �-. ..--...-��...�

� Ausgenommen EaaeL V«- Set Vckpficsfcu auf Antrag Vekpflegk « �egungßs
a Name und Stand Wohnort kvsteU
1°� des vom bis 509«» » »« J a

1 Rosina Merder, Einliegerin Saabe O.-Arm.-Verb. 5./8. 5./9. 32 16 �
2 Marie anietz, Ma b Gxambschiih «, 6/8. 19./9. 45 22 50
3 Atem ·allel, Kne t Giesdors Dominiuin 7./8. 7./9. 32 16 �-
4 Paul Bienieb Knecht Noldau O.-Arit·i.-Verb. 7./8. 1019. 35 17 50
5 akob Kovka, Knecht Nassadel Doniiniuni 7./8. US. 29 14 50
z; osiiia Dass, Ma d Zonigern ,, 18./8. 11 �l9. 25 12 50
7 Maria So isch, rbeiterin ltstadt » 21./8. 1919. 30 15 �
8 Ernst Tondera, Vogt Danimer �. 24./8. 12./9. 20 10 �
9 Michaek Puchallm Vogt Reichen O.-Arm.-Berb. 28/8. 17.19. 21 10 50

1o Matthias Czekallq Knecht Dammer Dominiuni 28/8. 12./9. 16 8 �
11 Max Basis, »Arbeiter Buchelsdorf ., 31.x8. 5./9. 6 3 �12 Maria Nowoisiy Arbeiterssrau Zauchendors » 2./9. 19./9. 18 9 �
13 Stevhan 8ainbron, Arbeiter uchelsdori .. 5./9. 10./9. 6 3 �
14 Katharina Svgnllih Magd Grambschiih O.-A·rii»i.-Berb. 6./9. 12./9. 7 3 50
u; Albert Sauer, Arbeiter Davmnier Dominium 6./9. 12./9. 7 3 50
15 Franz Herrmanm Pserdeknecht Minkowsky O.-A»kkn.-Berb. 7./9. 14./19. 8 4 ....
17 Selma Krinsel, Arbeiterin Buchelsdori Dominiuni 7./9. 19./9. 13 6 di!
18 Katharina Koterba, Arbeiterin » » « 7./9. 12./9. 6 3 -��
19 Maria Koterba, Arbeiterin » « 7./9. 19/9. 13 6 50
20 Maria Nhbich Arbeitetin .. · » 7./9. 12./9. 6 3 �
-21 Josesa Mroseh Arbeiterin Giilchetk  Stube! O.-Arm.-Berb. 8/9. 12./9. 5 2 50
22 Katharina Rein, Arbeiterin Nateiski DomBuchelsdors 10/9. 1619. 7 3 50
23 Anna Davon, Arbeiterin « _ � · �i 10./9. 16./9. 7 3 50
24 Aniela Srwedm Arbeiterin Wieder-Willen Don« ninm 11./9. 16./9. � 6 3 �
25 Alsred Brandt, Knecht _ Szrehlitz II Daurrgns�serb. 12./9. 1919. 8 4 �
26 Marie Baudis, Arbeiterin Bohmrpitz Doniinium 14./9. 29./9. 16 8 �
27 Karl Czebullcy Knecht » Strehlitz H» O.-Arni.-Verb. 15.,9. 29.J9. 15 7 50
>28 Johann Troiah Knecht Dt.-Marchwitz Gasiiyirt Kube 15./9. 19./9. 5 2 50
29 Katharina Mogol, Arbeiterin Sierzendors Dominium _ 15/9. 22/9. 8 4 -
30 Gertrud Stachulitz, Arbeiterkind Wenzioivitte Dom« Bankwitz 16./9. 19./9. 4 2 �
x31 Gottlieb Jschok, Lohngartner Grambschutz ,, 20./9. 28./9. 9 4 50

B. Krankenhaus Reichthah
1 Johann Slottcy Schulinabe Zennersdorf O.-A·rni.-Verb. 27./7. 6./9. 42 211--
2 riedrjch Zernih Arbeiter aulwitz Dominium 21./8. 6./9. 17 8 50
3 ranziska Liebner, Arbeiterin GrxBxttfchkau O.-Arm.-Verb. 8./7. 6./9. 61 30 504 ecilie Kulla, Arbeiterin I Kaulivitz Dominium 9./9. 18./9. 10 5 �
5 Fetko Kozak, Arbeiter » Belmsdorf » 28.-9. 27.-9. 5 2 50
6 Maria Solareh Dienstmädchen Krenzendors Gem.-Vorst. 20.-9. 30/9. 11 5 50
7 Anna Wochlih Dienstmädchen Heniiersdors O.-Arm.-Verb. 25./9 30/9. 6 3

Die vorstehend berechneten Kosten find b e st i m mt bis zum 5. n. 21118. an die Neige
sreissKommnnalkasse  Kreishau8, Langestr.! anzuführen. Eine besondere Mahnung erfolgt ni t,

zwangsweise beigetrieben werden,

�M: 714]

sgekört worden sind.

es werden vielmehr die riickständigen Beträge
wodurch den Siiumigen nicht unerhebliche Kosten entstehen.

Namslau, den 18. Oktober 1908.
Jm Anschluß an meine Kreisblattversügung vom 13. Juni 1908 Gtück 25 Nr. 401!

bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis, daß die nachstehend bezeichneten Bullen nachträglich

«� I: Des gehörten Ballen � r
b ,O r t V e s g tz e r Fsxde DIE? R a f f e Bemerkungen.

Pf Abzeichen «» ä «
Windisclk Ernst Walter Schwarz: 1 3 Oldenburger Aus Widerruf gelöst.

. Marchwih Banergutsbesttzer scheckig
Daniiner Barte! Juni; rot mit weißen 1 9 Schlesis e »,-

Bauergutdbesitzer Hlecken Landra e
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M 7161 Beim, den 9. Oktober 19o8.
Bekanntmachnngf Die diesjährigen Herbftkontrollversammlnngen finden im Kreise Namslau wie

olgt statt:
Yim Freitag, den 13. Yovemöer 1908, vormittags 9 Acht:

in Namslau an der Dragonerkaferne
für die Ortschastem Altstadt, Böhmwitz Damnig, Gllguth, Eisdorb Giesdorß Jakobsdors,Jauchen-
dorf, Krickau, Lankau, Deutsch-, Neu-, Groß- und Windisch-Marchwitz- Michelsdorß Mülchem

Namslau, Riese, Obischau, Reichen, Simmelwitz und Wilkau.

Ziim Sonnabend, den 14. November 1908,»vormittags 9 Zlihr
in Schwirz auf dem Hofe des Dominiums

für die Ortschaften: Bankwih Dammey Eckersdorß Friedrichsbercp Groditz, Gülchen, Hbnigerth
Minkowsklx Nassadeh Saabe, Schwirz, Sterzendorf und StädteL

Jim äonnaßenö, den 14. November, Nachmittags 3 m5:
in Noldau am Zollhanse

für die Ortschaften: Bachwitz, Dziedzitz, Erdmannsdorß Grambschütz, Johannsdorß Roldau, Pol-
kowitz, Sophienthah Steinersdorf Strehlitz und Wallendorf

Du: Montag, den 16. Zsiovemöer 1908, vormittags 9 Ylhr
in Reichthal im Kaufmann Marckschen Garten

für die Qrtschaftem Belmsdors, Buchelsdorf mitHaugendorf, Brzeziuke, Butschkau,  Friedrichshilf,
Charlottenthal!, Kreuzendorf Dörnberg, Droschlam Glausche, Hennersdorß Herzberg, Kaulwitz,
Lorzendorß Paulsdorß Proschau, Reichthal, Schadeguy Schmograu, Sgorsellitz und Skorischau.

Zur Teilnahme an den Kontrollversammlungen sind verpflichtet:
. Sämtliche Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Militärbeamten der Reserve.
. Alle Reservistem welche in der Zeit Vom 1. Oktober 1901 und später in den Militärdienst

getreten sind, also die Jahrgänge 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907 unb 1908,.
. Alle zur Disposition der Ersatzbehörden entlassenen und zur Disposition des Truppenteils be-

urlaubten Mannschasten
. Diejenigen Landwehrmannschasten der Jahresklasse 1896, welche in der Zeit vom 1. April

bis 30. September 1896 in den Militärdienst getreten sind.
. Die hinter die letzte Jahresklasse der Reserve und Landwehr zurückgestellten Reservisten.
. Die Jäger der Klasse A bis einschließlich Jahrgang 1896.
. Sämtliche dauernd anerkannten Halbinvaliden der Jahrgänge 1901 bis einschließlich 1908

sowie sämtliche auf Zeit anerkannten Invaliden und Militärrentenempfängey soweit sie sich
noch im reservepflichtigen Verhältnis befinden. .

Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften gehören für den ganzen Tag der Kontroll-
versammlung dem aktiven Heere an und find, gleich denjenigen des aktiven Dienststandes, den
Militärgesetzen unterworfen.

Befreiungsgesuche von den Kontrollversammlungen sind nur in ganz dringenden
Fällen und zwar spätestens 10 Tage vorher von den Osfizieren beim Unterzeichneten Bezirks-
Kommando Brieg und von den Unterosfizieren und Mannschaften bei dem Meldeamt Namslau
anzubringen.

Gesuche der Unteroffiziere und Ntannschaftem welche unbegründet und von der Orts-
behörde nicht befürwortet unb nicht beglaubigt sind, finden keine Berücksichtigung. . g

Das Fehlen ohne genügende Entschuldigung wird mit Arrest bestraft. ;:;;
Es wird besonders darauf hingewiesen, daß jeder Mann sich auf dem Kontrollplatz ge-

stellen muß, zu welchem sein Wohnort gehört, und das; hierzu Unteroffiziere und Mannschaften
einen besonderen Befehl nicht erhalten.

Alle Unterosfiziere und Mannschaften haben die Militärpässe nebst ,,vorn« eingeklebter
Kriegsbeorderung mit zur Stelle zu bringen.

Ferner wird bemerkt:
Gesuche, betreffend Befreiung von der Kontrollversammlung dürfen unter ,,Militaria"

nur dann gefchickt werden, wenn sie durch Erkrankung, gerichtliche Vorladung oder ähnliche, von
dem Willen des Kontrollpflichtigen unabhängige Umstände veranlaßt werden.

Alle anderen Anträge aus Befreiung von der Kontrollversammlung, z. B. solche, welche
durch die Rücksicht auf Familienfettlichkeiten oder ähnliche Gründe veranlaßt werden, genießen die
Portofreiheit nicht. Königliches Bezirkskommandm .

gez. Jsenbeck, Oberftleutnant z. D. und Bezirkskommandew
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M 716l � Namslau, den 17. Oktober 1908.
, Nach Ziffer 11 der ,,Borschriften über die gefangenen Sammeltransporte auf Eisenbahnen"

vom 8. Dezember 1906 dürfen dem Transportleiter an Effekten des Gefangenen nur kleine Hand«
Wirte, die keine dem Transport gefährdende Gegenstände enthalten. mit übergeben werden, alle
übrigen Effekten, Gelder pp. der Gefangenen sollen von der absendenden an die empfangende Stelle
mit der Post übersandt werden.

Da diese Bestimmung zum Teil nicht gehörig beachtet wird, zum Teil eine verschiedene
Auslegung erfährt, mache ich darauf aufmerksam, daß unter dem Begriffe »kleine Handpakete«
nur Pakete zu verstehen sind, deren Umfang es ermöglicht, daß sie von den Transporteuren in
den Kleidertaschen untergebracht werden können; die Transporteure müssen gegebenenfalls zur
Festhaltung der Gefangenen die Hände frei haben.

Die vorstehenden Anordnungen beziehen sich jedoch nach Bestimmung des Herrn Ministers
nur auf diejenigen Transporte, deren Endziel das preußische Staatsgebiet nicht überschreitet. Der
Schlußsatz der Ziffer 11 a. a. O. wird daher dahin abgeändert, daß bei Schubtransporten von
Ansgewiesenety Saisonarbeitern pp. die Effekten � auch solche von größerem Umfange �- nicht
mit der Post an die empfangende Stelle abzusenden, sondern zugleich mit den betreffenden Personen
nach der Grenzstation zu befördern sind. Es ist daher bezüglich dieser Gepäckstücke in gleicher
Weise zu verfahren, wie in Ziffer 11 Abs. 1 a. a. O. hinsichtlich der Effekten von Ausznliefernden
vorgeschrieben ist. Um die ordnungsmäßige Beförderung und Ablieferung der vorbezeichneten
Gepäckstücke tunlichst zu sichern, ist jedes derselben von der absendenden Transportbehörde mit
einer fest anzubringenden Aufschrift zu versehen, die den Namen des Eigentümers und dessen Be-
stimmungsort ergibt.

M 717l Dämmer, den 17. Oktober 1908.
Stute nmufterunck

Behufs Zuerkennung von Deckbeihilfen für die nächste Deckperiode, für welche von der
Laudwirtschaftskaminer von Schlefien ein Betrag von 722 Mk. bewilligt worden ist, finden fol-
gende Stutenschauen statt:

1. Dienstag, den 3. November 1908, nachmittag 2&#39;/z Uhr in Dammer in der Nähe derHengststation.
2. Mittwoch, den 4. November 1908, vormittag 9 Uhr auf dem Reitplatz in Namslau
3. Mittwoch, den 4. November 1908, nachmittag 2Uhr in Glausche in der Nähe der Hengftstatiom

Sehr erwünscht ist es, daß die Füllen der Mutterstuten mitgebracht werden.

M 718l Namslau, den 17- Oktober 1908.
Mit der Erledigung meiner Kreisblattverfügung vom 15. Dezember 1904 �� Nr. 769+-

betreffend Anzeige der Veränderungen  Zu- und Abgänge! zu dem Verzeichnis der Besitzer von
preußischen Ordensauszeichnungem ist noch der größte Teil der Guts« und Gemeindevorstände des
Kreises im Rückstande.

Die am 28 d. Mts. noch fehlenden Nachweisungen werden durch kostenpflichtige Boten
abgeholt werden. .

Der Vorsitzende der Mufterungs-Kommission. von Spiegel.

Der Königliche Landrat und Vorfitzende des Kreis-Ausschusses.
von Maröes

H. Bekanntmachungen anderer Behörden.

Zwangsversteigerung.
Jm Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in Wilkaty Kreis Namslau, belegenen,

im Grundbuche von Wilkau Band X a! Blatt Nr. 3, b! Blatt Nr. 47 zur Zeit der Eintragung
des Bersteigerungsvermerkes auf den Namen des Oberleutnants Freiherrn Eckehard von Dalwig
in Charlottenburg, Leibnitzstn 4, eingetragenen Grundstücke a! Blatt 3 Wilkau �� das Frei-
gut Nr. 32 von 34 ha O9 ar 36 qm mit 249 zu. 44 Zent Grundsteuerreinertrag und 396 Mark
Gebäudesteuernutzungswert; Grundsteuerinutterrolle Artikel Nr. 5, Gebäudesteuerrolle Nr. 28,
b! Blatt Nr. 47 Wilkau �- Wasser und Wiese in den Weidewiesen von I ha 23 ar 30 qm
mit 15 Tit. 62 Zent Grundsteuerreinertragz Grundsieuerinutterrolle Artikel Nr. 49! am

l8. Dezember 1908, vormittags 10 Uhr,
durch das unterzeichnete Gericht � an Gerichtsstelle �- Ziminer Nr. 9 versteigert werden.

Amtsgericht Namslau, 12. Oktober 1908. Königliches Amtsgericht



��--�� 646 ��-��-�-�

herum: Hüte an jedermann ohne Unterschied« der Hans-icon.
s Wie bereits allseitig bekannt sein dürfte, errichten wir auf dem neben dem hiesigen Kreis-

krankenhaus südlich desselben gelegenen Grundstück ein Siechenhaus zur Aufnahme von männlichen-
und weiblichen Kranken ohne Unterschied des Glaubensbekenntnissess Das Haus soll Anfang
November d. J. eröffnet werden. Die bauliche Jnstandsetzung hat uns erhebliche Kosten verur-
sacht. Die innere Einrichtung erfordert ebenfalls große Ausgaben. Wir richten deshalb an
jedermann in Stadt und Kreis Namslau, der ein warmes Herz und eine hilssbereite Hand für
die Not seines leidenden Nächsten hat, die herzliche und dringende Bitte, unser Werk durch Dars-
reichung von zur  Einrichtung der einzelnen Krankenzimmer erforderlichen Möbelftückem von sonstigem
Hausrat, von Betten, Wäsche, Küchengeräten usw. freundlichst zu unterstützen. Es werden in.
manchem Haushalt Gegenstände überflüssig und liegen unbenützh für die wir im Siechenhaus
eine Verwendung finden können. Wir werden für alles, was uns in Liebe zu den armen Kranken
geschenkt wird, von Herzen dankbar sein; jede auch die kleinste Gabe soll willlonnuen sein. Möchte
so unser Siechenhaus in seiner gefatnten Ausstattung ein schönes Denkmal opferwilliger Nächftens
liebe in unserem gesamten Kreise werden. b

E r. 13, 16.
Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Die

Anmeldung von Gaben nimmt der Unterzcichnete entgegen; die Gaben selbst wolle man freund-
lichst bis zum 30. Oktober der vorstehenden Diakoniffe im Kreiskrankenhaus übergeben.

Anmeldungen zur Aufnahme in das Siechenhaus sind an den Unterzeichneten zu richten.-
Namslau, im Oktober 1908.

Der Vorstand des Bethanien-Vereins.-
Melz.

Zur bevorstehenden Verlosuug
bittet alle Gönner und Freunde des Vinceuz-Vereius um Abnahme
von Loseu und Zuwendung von Gewinngegenständen

der Vorstand.

l futtevbämpiev,
-...:: Jaient ,,,zizeureka« und Yatent ,,ZZJentzlii« T

Riibensclmeidery
eigenes solides Fabrikat

Siedemaschinem Wurfmasehinew
Glis-el- Wasser- und Jauehepumpen

in vorzüglicher Ausführung hält vorrätig

Øsltkw Winkletr
vorm. Gabun Schmiereck, Namslau.

Die des! KVCIFFFWJEU EVEN! i« Wkndkfchs er erlaubt mirin Kaninchenreicher Gegend
MOUchWk SCHDUAS - » das Fangen von wilden Kaninchem

m  Zahle für Stück 30 bis 40 Pfg. selbst gefangen.
im� freihändig zumzzkexkYXppqmächki te Breslau sei! ssgxggtglrgäfnc Nr 19-e I o o

eh« g Vorkofthandlung
Nebfi Bello-se-




